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fen doch wohl nur Dinge gewählt werden, die man nach ihrem Wesen ohne
weiteres erkennen kann. Dazu gehört aber kaum der goldene beiderseits
geflügelte, an beiden Enden mit einer Mine versehene Stenographengriffel.
Man sollte nicht die Blasonnierung zuhilfe nehmen müssen, um zu wissen,
was etwas darstellt. Immerhin ist die Sache nicht so schlimm, wie die
Schöpfung eines Ingenieurstudenten, der etwas wohl Maschinenartiges unter
drei Kometen setzte, das wie folgt angesprochen wird: «In Blau eine goldene
Scheibe, überdeckt von einem ledigen silbernen Fadenkreuz und einem ledi-
gen silbernen Andreaskreuz, das Ganze belegt mit einer blauen Kreisscheibe,
diese belegt mit einer goldgesäumten silbernen kleinen Kreisscheibe, das

Ganze unten begleitet von zwei goldenen Ringsegmenten, die auf der Innen-
seite von je einem silbernen schmäleren und kürzeren Ringsegment über-
deckt sind.» Praktiker pflegen zu sagen, ein Wappen sei um so besser, je
leichter es sich blasonnieren lasse. Das ergäbe ein Urteil, wie es schärfer
kaum ausfallen könnte. Auch wenn man weiß, wie schwer es hält, jeman-
den von einem eigenen Entwurf abzubringen, so fragt man sich doch sehr,
ob der Heroldsausschuß hier nicht seinen eigenen Satz: «Von der Eintragung
in die Deutsche Wappenrolle sind ausgeschlossen (u. a.) Wappen, die den
allgemein anerkannten Regeln der Heraldik widersprechen», hätte anwenden
müssen.

Eine andere Gefahr ist eine gewisse Verspieltheit, so etwa, wenn eine un-
tere Schildhälfte folgendes zeigt: «In Silber drei in den Dreipaß gestellte
blaugegriffte, goldenbezwingte rote Mondmesser, die Schneiden nach außen

gekehrt, die Griffe überdeckt von einem im Sechspaß verschlungenen, end-
losen schwarzen Nähfaden, der durch drei göpelförmig gestellte blaue Näh-
nadeln gefädelt ist.» Hier frägt man sich außerdem, warum bei den Mes-
sern die Klingen rot sein müssen? Ist das eine rostige Angelegenheit? Über-
haupt die Symbolik! Da hat ein Tier eine gelbe Zunge; dort setzt einer
ein gestürztes, in seiner Wucht alles erschlagendes schwarzes Passionskreuz,
das Selbstmordzeichen der Familienkunde, auf den Helm; beim Wappen
eines Wohnbauministers, der doch aufbauen sollte, lodert eine zehrende
Flamme aus dem Mauerwerk. Natürlich sollte das alles etwas anderes bedeuten!
Man sollte in der Wappenrolle, wenn immer möglich, eine Sinndeutung des

Wappens mit abdrucken, nachdem der Heroldsausschuß ja eine solche nach
seinen Satzungen verlangt. Das wären nun einmal ein paar kritische Aus-
serungen. Nichts für ungut! W.H.R.

Was bietet das baselstädtische Staatsarchiv dem Familienforscher?
Am 14. September 1961 hielt der neue Staatsarchivar Prof. Dr. Albert

Bruckner im Staatsarchiv Basel-Stadt im Schöße der Sektion Basel der SGFF
einen einführenden Vortrag über Quellen, die dem Genealogen zur Verfügung
stehen. Nach Erörterungen allgemeiner und grundsätzlicher Art über das
Wesen eines Archivs legte er die Wichtigkeit dieser staatlichen Einrichtungen
für die Familienkundliche Forschung dar und erörterte seine Ausführungen
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an Hand des reichen baslerischen Materials, das, soweit städtischer Natur, in
der Hauptsache nach dem Erdbeben von 1356 einsetzt. Zur Illustration der
Darlegungen hatte das Staatsarchiv eine Reihe wichtiger Quellen im Original
in einer kleinen Ausstellung bereitgestellt. Wir sehen von einer ausführliche-
ren Berichterstattung über das Referat ab, da der Vortragende das gleiche
Thema in den «Veröffentlichungen der SGFF», Heft 8: Mittelalterliche Quellen
für den Familienforscher, behandelt hat. Die Sektion Basel der SGFF will
diese wertvolle Schrift wieder herausbringen. H. E. D.
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